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„Keiner darf die Augen verschließen und das Leiden,  
dessen Anblick er sich erspart, als nicht geschehen ansehen.“ 

Albert Schweizer, Theologe und Arzt, Friedensnobelpreisträger 1952 
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1. EINLEITUNG  
 
Tierschutz ist ein Thema, das die Öffentlichkeit zunehmend bewegt. Der Stel-
lenwert des Tierschutzes hat mit der Aufnahme als Staatsziel in Artikel 20a 
Grundgesetz im Jahr 2002 eine starke rechtliche Aufwertung erfahren. 
 
Unter Tierschutz ist die gezielte Hilfe für das Tier zu verstehen. Er ist ausge-
richtet auf die Erhaltung des Lebens und Wohlbefindens von Tieren, Bewah-
rung vor Schäden, Gewährleistung eines artgerechten Lebens für Tiere in Ob-
hut des Menschen sowie eines schmerz- und angstfreien Todes für den Fall, 
dass Tiere sterben müssen. 
 
Der Begriff „Tierschutz“ wird in unserem Sprachgebrauch von vielen Men-
schen in unterschiedlicher Bedeutung genutzt und es werden damit unter-
schiedliche Erwartungen verbunden. 
So gibt es den emotional geprägten Tierschutz, der spontan und fachlich sel-
ten hinreichend begründet ist. Hier werden Bedürfnisse des Menschen auf Tie-
re übertragen, ohne dass dies wissenschaftlich zu rechtfertigen ist. 
 
Grundlage des Tierschutzhandelns des Fachdienstes Veterinärdienste ist der 
wissenschaftlich und rechtliche Tierschutz. Dabei erfolgt eine tiergerechte Be-
wertung auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zum Tierver-
halten unter Anwendung der geltenden tierschutzrechtlichen Vorgaben. 
 
Der Landkreis Northeim nimmt den Tierschutz als Aufgabe des übertragenen 
Wirkungskreises war. 
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2. TIERSCHUTZARBEIT ALLGEMEIN  
 
Zweck des Tierschutzgesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen 
für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. 
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zufügen. 
Mit diesem Grundsatz wird das ausdrückliche Bekenntnis des Gesetzgebers 
zum ethischen Tierschutz formuliert. Danach hat der Mensch eine besondere 
Verpflichtung gegenüber allen seiner Obhut anheim gestellten Tieren. Es ist 
jedoch nicht angestrebt, Tieren jegliche Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens 
bedingungslos zu ersparen. Inwieweit ein „vernünftiger Grund“ gegeben sein 
kann, Tieren Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen bedarf im Einzelfall 
einer sorgfältigen und pflichtgemäßen Abwägung, die gerichtlich nachprüfbar 
ist. 
 
Tierschutzrechtliche Grundlagen* für den Fachdienst Veterinärdienste sind 
Richtlinien und Verordnungen der EU, Empfehlungen des Europarates, das 
Tierschutzgesetz, die dazu erlassenen Bundesverordnungen und Ausfüh-
rungsvorschriften, Gutachten und Leitlinien des Bundes, Empfehlungen des 
Landes Niedersachsens sowie allgemein anerkannte Gutachten und Empfeh-
lungen der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT) sowie weitere Ein-
zelgutachten und gerichtliche Entscheidungen. 
 
Festzustellen ist, dass der Verordnungsgeber für bestimmte Tierhaltungen,  
z. B. Nutztierhaltung und Hundehaltung rechtsverbindliche Mindestanforde-
rungen erlassen hat und für andere Tierhaltungen (z. B. Heimtierhaltung und 
Wildtierhaltung) Sachverständigengutachten erarbeitet worden sind. Die Gut-
achten sollen dem Tierhalter als Orientierung über tierschutzrechtliche Min-
destanforderungen dienen und für die Veterinärbehörde bei der einheitlichen 
Beurteilung der Haltungseinrichtungen für Rechtssicherheit sorgen. Diese 
Gutachten sind nicht rechtsverbindlich, bei der Anwendung besteht ein fachli-
cher Beurteilungsspielraum. Dieser wird aus amtstierärztlicher Sicht begrüßt, 
da dadurch neue wissenschaftliche Erkenntnisse schneller eingebracht wer-
den können und damit im konkreten Einzelfall tiergerechter entschieden wer-
den kann. 
 
Die tierschutzrechtliche Beurteilung einer Haltungseinrichtung allein aufgrund 
rechtsverbindlicher festgelegter Maße kann zu einem gewissen „Zollstocktier-
schutz“ verleiten. Für eine tiergerechte Gesamtbeurteilung des Wohlbefindens 
und der Gesundheit ist neben der Ermittlung von bestimmten Messgrößen 
auch die Struktur der Haltungseinrichtung und die tierärztliche Beurteilung des 
Zustandes und des Verhaltens der Tiere zwingend erforderlich. 
 

                                         
* s. Anlage 
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Da sich die tierschutzrechtliche Beurteilung auf die Haltung aller in menschli-
cher Obhut befindlicher Tiere erstreckt, ist in bestimmten Bereichen ein hohes 
Maß an amtstierärztlicher Spezialkenntnis erforderlich. Entsprechende fachli-
che Unterstützung bietet der beim Landesamt für Verbraucherschutz- und Le-
bensmittelsicherheit, Oldenburg (LAVES) angegliederte Tierschutzdienst. Ins-
besondere im Heim- und Wildtierbereich ist ein Netzwerk aus wissenschaftli-
chen und privaten Einrichtungen sowie Verbänden wie z. B. der Tierärztlichen 
Vereinigung für Tierschutz, Tierschutzorganisationen, dem Zoologischen 
Fachverband, dem Bundesverband für artgerechten Naturschutz, dem Deut-
schen Wildgehegeverband, dem Deutschen Tierlehrerverband und dem Deut-
schen Zoodirektorenverband aufgebaut worden, das bei spezifischen fachli-
chen Fragen zur Verfügung steht. 
 
Schwerpunkt der Tierschutzarbeit ist die Prävention, um gehaltenen Tieren 
Schmerzen, Leiden und Schäden zu ersparen. Dies erfolgt einerseits bei fest-
gestellten Haltungsmängeln im Rahmen des vorbeugenden Tierschutzes 
durch entsprechende Anordnungen. Im viel größeren Umfang erfolgt dies aber 
durch zeitaufwändige Beratungs- und Aufklärungsgespräche sowie durch in-
tensive Überzeugungsarbeit. 
 
Im Landkreis Northeim befinden sich ca. 3.100 landwirtschaftliche Nutztierhal-
tungen mit rund 330.000 Tieren. 
Hinzu kommt eine stetig steigende Zahl Privathaltungen in denen Pferde, Hun-
de, Katzen und weitere Heimtiere, wie z. B. Kleinsäuger, Reptilien, Fische, 
Vögel und andere Tiere, gehalten werden. 
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Abbildung 1 : Verteilung amtstierärztlicher Tierschutzüberprüfu ngen 

2009 ohne Transport- und Schlachttierkontrollen 
 
 
Die vom Fachdienst Veterinärdienste wahrzunehmende Tierschutzarbeit um-
fasst zu einem großen Teil die Bearbeitung von Tierschutzhinweisen aus der 
Bevölkerung. Diese Hinweise gehen teils telefonisch, teils per E-Mail oder teils 
persönlich ein. Obwohl einige der jährlich eingehenden über 250 Hinweise auf 
reinen Miet- oder Nachbarschaftsstreitigkeiten basieren, ist die Behörde ver-
pflichtet, jeder einzelner Meldung nachzugehen. Meistens handelt es hierbei 
um Hunde, Katzen oder Pferde, die nach Meinung der Hinweisgeber nicht 
tiergerecht gehalten wurden. Aber auch landwirtschaftliche Nutztiere und exo-
tische Tiere sind betroffen. Infolge der zunehmenden Hobbyhaltung, bei denen 
Tierhalter nicht über genügend Spezialwissen verfügen, werden in diesem Be-
reich immer häufiger tierschutzrelevante Mängel vorgefunden. 
 
Neben den anlassbezogenen Überprüfungen sind vorgegebene Routinekon-
trollen sowie amtstierärztliche Kontrollen im Rahmen einer erlaubnispflichtigen 
Tätigkeit nach § 11 Tierschutzgesetz durchzuführen. Das Ergebnis dieser  
Überprüfung ist nach EU-Vorgaben in einer qualitätsmanagementabgesicher-
ten umfangreichen Einzelfalldokumentation zu erfassen und regelmäßig an die 
Fachaufsicht zu berichten. Die Einhaltung dieser EU-Vorgaben wird durch 
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Kontrollen der EU-Kommission im Tierbestand und im Fachdienst Veterinär-
dienste dezidiert überprüft. Durch die Kommission festgestellte Mängel können 
zu finanziellen Rückforderungen der EU zu Lasten des Landes Niedersachsen 
führen. 
 
Eine Sonderrolle unter den planmäßigen Überprüfungen von landwirtschaftli-
chen Betrieben nehmen die Cross-Compliance-Kontrollen ein. Ziel dieser EU-
Vorgaben ist es, die Auszahlung von Prämien an Betriebe zu regulieren. Nach 
dem Grundsatz sollen nur ordnungsgemäß geführte Betriebe auch prämienbe-
rechtigt sein. 
Die Gewährung von Direktzahlungen ist gemäß VO (EG) 1782/2003 an die 
Einhaltung von Vorschriften bezüglich Umweltsicherheit, Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz gebunden. Verstöße ge-
gen diese Vorschriften führen zur Kürzung der Prämienzahlungen. 
Zu diesem Zweck werden seit 2007 dem Fachdienst Veterinärdienste ausge-
wählte Betriebe vom Landwirtschaftsministerium mitgeteilt, in denen anschlie-
ßend eine tierschutzrechtliche Überprüfung stattfindet (2007: 22 Betriebe, 
2008: 21 Betriebe und 2009: acht Betriebe). Die Ergebnisse der Überprüfung 
werden nach streng standardisiertem Verfahren dokumentiert und über das 
Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT) an die Nieder-
sächsische Landwirtschaftskammer weitergeleitet, die dann über die Auswir-
kungen auf die Prämienzahlungen entscheidet. Seitens des Fachdienstes Ve-
terinärdienste wurde bisher nur bei einem uneinsichtigen Halter im Jahr 2008 
ein prämienrelevanter Verstoß festgestellt.  
 
Bei Feststellung von tierschutzrelevanten Mängeln erfolgt eine amtstierärztli-
che Bewertung und Gewichtung. Hierbei sind u. a. die für das einzelne Tier 
resultierenden Schäden, Schmerzen und Leiden, die Schwere des Verstoßes 
und die Häufigkeit von tierschutzrechtlichen Verstößen in die Beurteilung mit 
einzubeziehen. Je nach Resultat werden abgestufte und angemessene ver-
waltungsrechtliche Maßnahmen ergriffen. Angefangen von einer mündlichen 
oder schriftlichen Belehrung, über schriftliche Anordnungen zur Mängelbesei-
tigung bis hin zur befristeten oder vollständigen Fortnahme von Tieren und ei-
nem unbefristeten Tierhaltungsverbot. Darüber hinaus wird die Einleitung ei-
nes Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahrens geprüft. 
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3. ROUTINEKONTROLLEN VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZTIEREN 
 
Nutztierhaltungen unterliegen der Überwachungspflicht nach dem Tierschutz-
gesetz. Der Umfang und die Überwachungsschwerpunkte dieser Routinekon-
trollen werden durch nationale Tierschutzvorschriften und die Verordnung EG 
882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Le-
bensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesund-
heit und Tierschutz vorgegeben. Danach ist jährlich anhand einer Risikoanaly-
se eine statistisch repräsentative Anzahl zu überprüfender Nutztierhaltungen 
festzulegen. Diese Risikoanalyse basiert im wesentlichen auf folgenden Fakto-
ren:  

 
- Produktionsausrichtung (z. B. Mast-, Milchviehhaltung), 
- Haltungsform (z. B. Laufstall, Anbindehaltung), 
- Bestandsgröße, 
- Tierverluste (müssen aktiv abgefragt werden), 
- Datum und Ergebnis der letzten Inspektion, 
- tierärztliche Betreuung, 
- Hinweise auf Verstöße aus der Bevölkerung. 

 
Routinekontrollen werden in der Regel nach kurzfristiger Ankündigung durch-
geführt, da die Anwesenheit des Betriebsinhabers oder einer von ihm beauf-
tragten Person erforderlich ist. 
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3.1 RINDERHALTUNGEN  
 
 
3.1.1 KÄLBERHALTUNGEN  
 
Bei der amtstierärztlichen Kontrolle von Rinderhaltungen werden Kälber (Rin-
der bis zum Alter von sechs Monaten) gesondert betrachtet. 
Im Landkreis Northeim werden in 344 Betrieben ca. 3.600 Kälber gehalten. 
Grundlage für die amtstierärztliche Erhebung und Beurteilung in Kälberhaltun-
gen ist die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Dabei sind unter anderem 
folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 
- Bodenbeschaffenheit (rutschfest, trittsicher, wärmegedämmt, Spalten-

breite) 
- Platz (z. B. Boxengröße) 
- Wandbeschaffenheit (z. B. Sichtkontakt) 
- Bewegungsfreiheit (z. B. Gruppenhaltung, keine Anbindehaltung) 
- Stallklima (Tageslicht, Belüftung, Schadgase) 
- Futter und Tränke (Milch, Milchaustauscher, Rauhfutter, Futter- und 

Tränkestellen) 
- Verhalten der Tiere 
- Gruppenhaltung 
- Betreuung (Tierarzt/Tierhalter) 
- Gesundheitszustand und Verletzungen 
- Hygienemaßnahmen 

 
 
 
 
Tabelle 1:  Anzahl durchgeführter Routinekontrollen in Kälberh altungen  
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 5 7 10 14 
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Tabelle 2:  Art und Anzahl festgestellter Verstöße in kontroll ierten  
 Kälberhaltungen 2009 
 
kontrollierte Betriebe 14 
Betriebe ohne Beanstandung 7 
Betriebe mit Beanstandung 7 
  

Aufzeichnungen 
z. B. Bestandsregister, Tierverluste etc. 

2 

Bewegungsfreiheit  
z. B. Platzangebot, Besatzdichte 

1 

Unterbringung  
z. B. Instandhaltung von Gebäude und Stalleinrichtung etc. 

1 

Einstreu  
z. B. verformbare Liegefläche, Entmistung etc. 

1 

A
rt

 u
nd

 A
nz

ah
l f

es
t-

ge
st

el
lte

r 
B

ea
ns

ta
nd

un
ge

n 

Futter, Tränke  
z. B. Menge, Qualität, Verfügbarkeit etc. 

2 
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Aufzeichnungen: Bestandsregister, Anzahl Tierverluste etc.

 
Abbildung 2:  Art und Anzahl festgestellter Verstöße in Kälberha ltungen 

2009 
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Folgende Auszüge aus Tierschutzüberprüfungen sollen beispielhaft verdeutli-
chen, welche tierschutzrechtlichen Mängel in Kälberhaltungen festgestellt und 
welche Maßnahmen ergriffen wurden. 
 
Kälber dürfen gemäß den Vorgaben der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung nicht mehr angebunden gehalten werden, son-
dern sind in Einzelbuchten bzw. spätestens ab einem Alter von zwei Wochen 
in Gruppenbuchten zu halten. Des weiteren ist den Kälbern ab der zweiten 
Lebenswoche Tränke zur freien Aufnahme zur Verfügung zu stellen. Insbe-
sondere in kleinen Betrieben wird wiederholt beobachtet, dass Kälber mit 
Strohbändern im Mistgang angebunden gehalten werden und Trinkwasser 
nicht zur Verfügung steht. Die Anbindehaltung schränkt die Möglichkeit zur 
freien Bewegung der Kälber erheblich ein und verursacht Leiden. Durch das 
Fehlen von Tränke wird eine angemessene Versorgung unterlassen, die eben-
falls mit Leiden für das Tier verbunden ist. 
 

 
 
Auch werden bei Überprüfungen weiterhin zu kleine Boxen vorgefunden, in 
denen die Kälber sich nicht ausreichend bewegen können.  
Im Jahr 2008 wurden in einem Kälbermastbetrieb erhebliche Haltungsmängel 
vorgefunden: Die zu kleinen Boxen waren mit Kälbern überbelegt, so dass die 
Bewegungsfreiheit der Tiere erheblich eingeschränkt wurde. Im Spaltenboden 
waren die Auftrittsflächen aus Holz stark abgenutzt und teilweise defekt, so 
dass eine erhöhte Verletzungsgefahr für die Tiere bestand. Zusätzlich fehlte 
das zur Befriedigung des arttypischen Wiederkauens und zur Ausbildung der 
Vormagenflora notwendige Rauhfutter. Daraufhin wurde eine unverzügliche 
Verringerung der Besatzdichte und eine Versorgung mit Rauhfutter angeord-
net. Außerdem wurde nach einer gewährten Übergangsfrist die Nutzung ein-
zelner Stallabteile komplett untersagt.  
 

Abbildung 3 : Kalb in Anbinde-
haltung, Trinkwasser nicht zur 
freien Verfügung, erhebliche Ver-
letzungsgefahr durch Anbindeseil 
 
Umgehende Mängelbeseitigung 
nach mündlicher Anordnung. 
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Abbildung 4:   Nicht artgerechte Kälberhaltung in einem Mastbetrieb: Platz-

angebot zu niedrig, Spaltenweite im Boden zu groß, Auftritts-
fläche aus Holz stark abgenutzt, Verletzungsgefahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Haltung von Rindern im Alter von über sechs M onaten 
 
Im Landkreis Northeim werden in 470 Betrieben ca. 22.400 Rinder gehalten. 
Die Haltung von Rindern wird durch die allgemeinen Vorgaben der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung geregelt. Tierschutzanforderungen der jeweiligen 
Haltungsart (Milchkuhhaltung, Ammenkuhhaltung, Mast, Freilandhaltung) wer-
den auf Länder- bzw. Bundesebene in Leitlinien festgelegt. 
 
 
 
Tabelle 3:  Anzahl durchgeführter Routinekontrollen in Rinderh altungen 
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 18 21 26 15 
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Tabelle 4:  Art und Anzahl festgestellter Verstöße in kontroll ierten  

Rinderhaltungen 2009 
 
kontrollierte Betriebe 15 
Betriebe ohne Beanstandung 10 
Betriebe mit Beanstandung 5 
  

Aufzeichnungen 
z. B. Bestandsregister, Tierverluste etc. 

1 

Bewegungsfreiheit  
z. B. Platzangebot, Besatzdichte 

1 

Unterbringung  
z. B. Instandhaltung von Gebäude und 
Stalleinrichtung etc. 

2 
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Futter, Tränke  
z. B. Menge, Qualität, Verfügbarkeit etc. 

2 
* Pro kontrolliertem Betrieb können mehrere Beanstandungsgründe auftreten 
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Abbildung 5:  Art und Anzahl festgestellter Verstöße in Rinderha ltungen 

2009 
 * Pro kontrolliertem Betrieb können mehrere Beanstandungsgründe auftreten 
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Folgende Auszüge aus Tierschutzüberprüfungen sollen beispielhaft verdeutli-
chen, welche tierschutzrechtlichen Mängel in Rinderhaltungen festgestellt und 
welche Maßnahmen ergriffen wurden. 
 
Die gerade bei Mutterkuhherden verbreitete Freilandhaltung wird in der kalten 
und niederschlagsreichen Jahreszeit von der Bevölkerung kritisch wahrge-
nommen. Hier besteht ein Widerspruch zwischen emotionalem und wissen-
schaftlich/rechtlichem Tierschutz. Werden in einer Freilandhaltung die Grund-
voraussetzungen wie ausreichende Futter- und Wasserversorgung, dass Vor-
handensein eines ausreichend großen Witterungsschutzes (Unterstand) sowie 
geeigneter trockener Aufenthaltsflächen und die tägliche Gesundheitskontrolle 
erfüllt, so können die Rinder auch bei Minustemperaturen im Freien gehalten 
werden. Etwa die Hälfte der eingegangen Hinweise über nicht artgerechte 
Rinderhaltung im Winter, haben sich nicht bestätigt. 
 
Eine Sonderrolle kommt hierbei dem Landschaftspflegeprojekt „Huteland-
schaftspflege mit großen Weidetieren“ im Naturpark Solling-Vogler zu, wo seit 
dem Jahr 2000 Heckrinder ganzjährig im Freien gehalten werden. Nachdem 
es in der Anfangsphase des Projektes durch unzureichende Betreuung und 
Versorgung zu Todesfällen unter den Heckrindern gekommen ist, wurden zur 
Sicherstellung tierschutzrechtskonformer Haltungsbedingungen Anordnungen 
zur Fütterung und Pflege erlassen. Die bei der tierschutzrechtlichen Begleitung 
des Projektes gewonnenen Erfahrungen sind erstmals amtstierärztlicherseits 
in einem Merkblatt der TVT zusammengetragen worden, das bundesweit An-
wendung findet. 
 
Zu den Pflichten der Pflege zählt auch die ausreichende tierärztliche Versor-
gung der Tiere. Wird diese vernachlässigt oder unterlassen führt dieses zu er-
heblichen Schmerzen, Leiden und Schäden der gehaltenen Tiere. So wurde 
2008 im Stall eines Milcherzeugers ein bereits seit Tagen festliegendes Rind 
vorgefunden, das sichtbar an Haut- und Gelenkserkrankungen litt und bereits 
stark abgemagert war. Durch den Amtstierarzt wurde die unverzügliche Tö-
tung und Sektion des erheblich leidenden Tieres angeordnet. Der Zerlegungs-
befund bestätigte eine erhebliche Vernachlässigung. Ein Strafverfahren wurde 
eingeleitet und führte zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. 2009 wurde 
beim gleichen Tierhalter im Rahmen einer Nachkontrolle erneut ein festliegen-
des, schwer erkranktes Tier ohne ausreichende tierärztliche Versorgung vor-
gefunden. Auch in diesem Fall wurde die Tötung und Sektion angeordnet. Der 
Tierhalter konnte davon überzeugt werden, seine Rinderhaltung aufzugeben. 
 
Als tierschutzproblematisch stellt sich in Einzelfällen die Haltung von Milchkü-
hen und Masttieren in alten, dunklen Ställen mit teilweise fehlenden oder de-
fekten tierartspezifischen Haltungseinrichtungen dar. Dazu zählen beispiels-
weise fehlende Tränken, schadhafte Spaltenböden oder Fressgitter sowie un-
geeignete Anbindehaltungen und zu kleine Liegeflächen. Da unter diesen Be-
dingungen eine verhaltensgerechte Unterbringung der Rinder nicht möglich ist, 
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wurden durch entsprechende Anordnungen mit angemessener Fristsetzung 
die Mängel abgestellt. In einem Fall zeigte sich ein Landwirt erst nach Andro-
hung eines Tierhalteverbotes einsichtig. 
 
Im Jahr 2005/2006 traten in einem Milchviehbestand mit ca. 40 Tieren zuneh-
mend erhebliche Pflege- und Versorgungsmängel auf. Die Kühe zeigten durch 
schadhafte Liegeflächen und Fressgitter Verletzungen an Beinen und Rücken. 
Die kotverunreinigten Liege- und Aufenthaltsflächen wurden nicht mehr regel-
mäßig gereinigt und scharfkantige Einrichtungen im Laufbereich nicht entfernt. 
Ein Rind brach durch den defekten Spaltenboden in die Güllegrube ein. Die 
tägliche Versorgung mit dem vorhandenen Futter erfolgte nicht mehr regelmä-
ßig, die Rinder magerten zusehends ab. Der alleinstehende Tierhalter war zu-
nehmend überfordert. Trotz schriftlicher Anordnungen wurden bei amtstierärzt-
lichen Nachkontrollen weiterhin gravierende Haltungsmängel vorgefunden. 
Bemühungen zusammen mit dem landwirtschaftlichen Berufsverband den 
Tierhalter von der Aufgabe der Rinderhaltung zu überzeugen, schlugen fehl. 
Der Fachdienst Veterinärdienste musste letztendlich die Auflösung der Rin-
derhaltung und ein Tierhaltungsverbot für Rinder aussprechen, was zeitnah 
umgesetzt wurde. 
 
 

 
 

 
 

Abbildung 6 : Festliegendes, hoch-
gradig abgemagertes Rind mit star-
ker Hauterkrankung 
 
Die unverzügliche Tötung des Tie-
res wurde angeordnet, eine Strafan-
zeige wurde gestellt. 

Abbildung 7:  nicht artgerechte Rin-
derhaltung, erhebliche Verletzungs-
gefahr durch nicht sachgerechte 
Anbindung, fehlende Tränke, unzu-
reichende Entmistung 
 
Entsprechende Umbaumaßnahmen 
zur Gewährleistung einer tier-
schutzgerechten Rinderhaltung 
wurden verfügt. 
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Abbildung 8:  Rinderhaltung: unzu-
reichendes Entmisten, Mutterkühe 
und Kalb stark mit angetrocknetem 
Kot verunreinigt 
 
Aufgrund wiederholter Verstöße ge-
gen das Tierschutzgesetz wurde  
ein Tierhalteverbot verordnet. 

Abbildung 9 : Rinderhaltung: schad-
hafte und nicht artgerechte 
Stalleinrichtung, erhebliche Verlet-
zungsgefahr durch defekte Trenn-
bügel, Wassertränke verunreinigt 
und nicht geeignet 

Abbildungen 10 : ganzjährige 
Freilandhaltung mit vorgegebenem 
Witterungsschutz (Unterstand) 
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3.2 SCHWEINEHALTUNGEN  
 
Im Landkreis Northeim werden in ca. 450 Betriebe ca. 83.000 Schweine gehal-
ten. 
Bei der amtstierärztlichen Kontrolle von Schweinehaltungen werden auf der 
Grundlage der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung unter anderem zu fol-
genden Faktoren Erhebungen und Beurteilungen durchgeführt: 

 
- Platzbedarf 
- Bodengestaltung (z. B. Spaltenboden, geschlossene Liegefläche) 
- Futter- und Wasserversorgung (z. B. Anzahl an Futter und Tränke-

stellen) 
- Beschäftigungsmaterial (z. B. Stroh, verformbare Materialien) 
- Stallklima (z. B. Tageslichteinfall, Belüftung, Schadgase) 
- Bewegungsfreiheit (z. B. Gruppenhaltung) 
- Gesundheitlicher Zustand und Verletzungen 
- Verhalten der Tiere (essenzielle Verhaltensweisen) 
- Betreuung (Tierhalter/Tierarzt) 
- Rahmenbedingungen für Eingriffe (z. B. Kastration, Schwanzkürzen, 

Abschleifen der Eckzähne) 
- Vorsorge bei Betriebsstörungen (z. B. Alarmanlage, Notstromaggre-

gat) 
 
 
 
 
Tabelle 5:  Anzahl der durchgeführten Routinekontrollen in Sch weine-

haltungen  
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 14 19 29 20 
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Tabelle 6:  Art und Anzahl festgestellter Verstöße in kontroll ierten 

Schweinehaltungen 2009 
 
kontrollierte Betriebe 20 
Betriebe ohne Beanstandung 7 
Betriebe mit Beanstandung 13 
  

Personal 
z. B. Sachkenntnis, Anzahl etc. 1 

Kontrollen 
z. B. tägl. Inaugenscheinnahme der Tiere, Gesundheitszu-
stand 

3 

Aufzeichnungen 
z. B. Bestandsregister, Tierverluste etc. 

5 

Bewegungsfreiheit  
z. B. Platzangebot, Besatzdichte, Beschäftigungsmaterial 

2 

Unterbringung  
z. B. Instandhaltung von Gebäude und Stalleinrichtung etc. 

3 

Mindestbeleuchtung 
z B. ausreichend hell, gleichmäßig, ggf. Tageslicht 

2 

Automatische und mechanische Anlagen 
Funktionsfähigkeit, Wartung, ggf. Ersatzgerät 

2 

Einstreu  
z. B. verformbare Liegefläche, Entmistung etc. 

1 

Futter, Tränke  
z. B. Menge, Qualität, Verfügbarkeit etc. 

2 
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Verstümmelungen 
z. B. Kannibalismus, Abkneifen der Eckzähne 

1 
* Pro kontrolliertem Betrieb können mehrere Beanstandungsgründe auftreten 
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Kontrollierte Betriebe Betriebe ohne
Beanstandung

Betriebe mit
Beanstandung

Beanstandungsgrund*

Verstümmelungen: Kannibalismus, Abkneifen der Eckzähne

Futter, Tränke: Menge, Qualität, Verfügbarkeit etc.

Einstreu: weiche verformbare Liegefläche

Automatische und mechanische Anlagen: Funktionsfähigkeit, Wartung, ggf. Ersatzgerät

Mindestbeleuchtung: ausreichend hell, gleichmäßig, ggf. Tageslicht

Unterbringung: Instandhaltung Stallgebäude, Belüftung, Beleuchtung etc.

Bewegungsfreiheit: Boxengröße, Besatzdichte, Beschäftigungsmaterial etc.

Aufzeichnungen: Bestandsregister, Anzahl Tierverluste etc.

Kontrollen: tägl. Inaugenscheinnahme, Gesundheitszustand

Personal: Sachkunde, Anzahl etc.

 
Abbildung 11:  Art und Anzahl festgestellter Verstöße in kontroll ierten 

Schweinehaltungen 2009 
 * Pro kontrolliertem Betrieb können mehrere Beanstandungsgründe auftreten 

 
 
Folgende Auszüge aus Tierschutzüberprüfungen sollen beispielhaft verdeutli-
chen, welche tierschutzrechtlichen Mängel in Schweinehaltungen festgestellt 
und welche Maßnahmen ergriffen wurden. 
 
Die tierschutzrechtlichen Bestimmungen zur Haltung von Schweinen haben 
sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. So müssen Schweine zur Befriedi-
gung des arteigenen Erkundungstriebes jederzeit Zugang zu gesundheitlich 
unbedenklichem, veränderbarem Beschäftigungsmaterial haben. In Haltungs-
systemen mit Stroheinstreu ist diese Vorgabe leicht umzusetzen. Anders je-
doch in den weit verbreiteten Ställen mit Teil- und Vollspaltenboden auf Gülle. 
Hier sind vom Tierhalter spezielle Beschäftigungsmaterialien wie z. B. Heurau-
fen oder bewegliche Holzbalken oder Kettenkreuze in die Boxen einzubringen. 
Diese Beschäftigungsmaterialien sollen auch dazu dienen, dass Unarten wie 
das gegenseitige Ohr- oder Schwanzbeißen vermieden werden können. Um 
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diese Umstellung zu erreichen, sind Überzeugungsgespräche erforderlich, da 
derartige Änderungen mit Kosten verbunden sind. Im Berichtszeitraum wurde 
etwa ein Viertel der überprüften Schweinehalter aufgefordert, innerhalb einer 
gesetzten Frist ordnungsgemäßes Beschäftigungsmaterial in die Stallabteile 
einzubringen. 
 

 
 
Die bis spätestens 2012 umzusetzende Gruppenhaltung von Sauen in der Zeit 
zwischen Bedeckung und Abferkeltermin wird von einigen Tierhaltern kritisch 
betrachtet, da die Umbaumaßnahmen im Stall mit Kosten verbunden sind. Des 
weiteren wird gerade bei Kleingruppenhaltung befürchtet, dass es vermehrt zu 
Rangordnungskämpfen untereinander kommt. Inzwischen liegen jedoch aus-
reichende Managementerfahrungen vor, wonach bei guter Strukturierung der 
Buchten auch eine Kleingruppenhaltung gut möglich ist. Vielmehr dient die 
Gruppenhaltung mit der damit verbundenen größeren Bewegungsfreiheit auch 
der Gesunderhaltung der Tiere: arttypisches Gruppenverhalten kann ausge-
lebt werden, Stress wird so vermindert, Erkrankungen der Gelenke und 
Gliedmaßen werden reduziert und die Fruchtbarkeit verbessert. 
 
Die Anbindehaltung von Sauen ist mittlerweile verboten, da hierdurch die Be-
wegungsmöglichkeit so stark eingeschränkt wird, dass Tiere leiden. Im Jahr 
2008 musste die Anbindehaltung von Sauen in einem Betrieb durch behördli-
che Anordnung untersagt werden. Der Landwirt erhielt wegen Nichteinhaltung 
der EU-Vorschriften einen Prämienabzug. 
 

Abbildung 12 : Absatzferkelhal-
tung auf Vollspaltenboden, Feh-
len einer Beschäftigungsmög-
lichkeit 
 
Mängelbeseitigung nach Beleh-
rung erfolgt. 
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Im Jahr 2009 erhielt der Fachdienst Veterinärdienste von einer Hobbyschwei-
nehaltung Kenntnis, wo der Tierhalter über mehrere Wochen seine Schweine 
gänzlich unversorgt ließ. Die sofortige amtstierärztliche Vorortkontrolle ergab, 
dass zwei Schweine in Folge von Mangelernährung bereits längere Zeit ver-
endet waren. Ein noch lebendes aber stark abgemagertes Schwein wurde 
fortgenommen. Seitens des Amtstierarztes wurde die Zerlegung der verende-
ten Tiere angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Tierhalter wurde 
das Halten von Schweinen untersagt. 
 
 
 
 

   
 
Abbildung 14:  Schweinehaltung: ein Schwein aufgrund mangelnder Futter-

versorgung massiv unterernährt, Kadaver eines bereits vor 
Wochen verendeten Schweins im Stall 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 13:  Sau in Anbinde-
haltung mit Brustgurt 
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Die vom Standpunkt der Tiergerechtheit prinzipiell zu begrüßende Freilandhal-
tung von Schweinen unterliegt zahlreichen zusätzlichen Regelungen, unter 
anderem da hier von einem erhöhten Risiko der Übertragung ansteckender 
Krankheiten auszugehen ist. Seit 2008 wird im Landkreis Northeim aufgrund 
dieser gesetzlichen Mehranforderungen und des enormen arbeitstechnischen 
Aufwandes keine Freilandhaltung von Schweinen betrieben. 
 
 

  

Abbildung 15:  ganzjährige 
Freilandhaltung von Zucht-
schweinen 
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3.3 SCHAF- UND ZIEGENHALTUNGEN  
 
Im Landkreis Northeim werden in ca. 640 Betrieben etwa 8.800 Schafe 
und/oder Ziegen gehalten. Dabei handelt es sich überwiegend um kleinere 
Herdenverbände. Die tierschutzrechtlichen Anforderungen sind in der „Nieder-
sächsischen Leitlinie zur Weidehaltung von Schafen“, die unter amtstierärztli-
cher Beteilung des Landkreis Northeim erarbeitet worden ist, aufgeführt. 
 
 
Tabelle 7:   Anzahl durchgeführter Kontrollen in Schaf- und Zi egenhal-

tungen 
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 10 8 12 12 
 
 
Nachfolgende Auszüge aus Tierschutzüberprüfungen sollen beispielhaft ver-
deutlichen, welche tierschutzrechtlichen Mängel in Schaf- oder Ziegenhaltun-
gen festgestellt und welche Maßnahmen ergriffen wurden. 
 
Die ganzjährige Freilandhaltung von Schafen ist oftmals Auslöser von Be-
schwerden aus der Bevölkerung. Hierbei ist zu erwähnen, dass Schafe ge-
nügsame Tiere sind und auch bei Minustemperaturen durchaus artgerecht im 
Freien gehalten werden können. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass auf 
der Weide ein ausreichender Witterungsschutz, wie z. B. Hecken oder ein Un-
terstand vorhanden ist. Des weiteren müssen die Tiere entsprechend ihres 
höheren Grundumsatzes zugefüttert werden und hochträchtige Schafe müs-
sen rechtzeitig zum Ablammen in einen Unterstand mit trockenem Boden ver-
bracht werden. Säugenden Schafen ist Tränke zur ständig freien Aufnahme 
zur Verfügung zu stellen und der Gesundheitszustand der Schafe ist täglich zu 
überprüfen. 
 
Im Winter 2007/2008 wurde bei einer Hobbyschafhaltung im Freiland festge-
stellt, dass der Boden im vorhandenen Witterungsschutz (Holzschuppen) voll-
kommen verschlammt war. Ein Grossteil der Weide war stark durchnässt, tro-
ckene und saubere Liegeflächen fehlten. Darüber hinaus lagen im unmittelba-
ren Zugangsbereich zum Holzschuppen viele scharfkantige Gegenstände, an 
denen sich die Tiere verletzen konnten. Zwei Schafe lahmten deutlich sichtbar. 
Trotz schriftlicher Anordnung die Mängel unverzüglich abzustellen, wurde bei 
der Nachkontrolle ein weitgehend unverändert tierschutzwidriger Zustand vor-
gefunden. Des weiteren wurde bei einem festliegenden Schaf ein gebroche-
nes Vorderbein festgestellt. Eine tierärztliche Behandlung war unterlassen 
worden. Da sich der Tierhalter unkooperativ und uneinsichtig zeigte, wurde die 
Auflösung der Herde und ein Tierhaltungsverbot für Schafe angeordnet und 
sofort vollzogen. Das Verwaltungsgericht Göttingen hat die Klage des Schaf-
halters gegen die Anordnungen des Fachdienstes Veterinärdienste zurückge-
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wiesen. Die gerichtliche Bestätigung des Vorgehens des Fachdienstes Veteri-
närdienste wurde durch den Niedersächsischen Landkreistag (NLT) landes-
weit bekannt gegeben. 
 
Im Jahr 2009 kam es wiederholt zu Vorwürfen gegen eine Hobbyschafhaltung, 
weil in den Wintermonaten die ausreichende Futter- und Wasserversorgung 
nicht sichergestellt war. Nachdem bei Nachkontrollen festgestellt wurde, dass 
trotz Belehrung die Versorgungsmängel wiederholt auftraten, wurde eine Auf-
stallung der Schafe angeordnet und umgesetzt. 
 
Zur ordnungsgemäßen Gesundheitspflege von Schafen gehört u. a. die re-
gelmäßige Kontrolle der Klauen insbesondere bei lahmenden Schafen sowie 
das Klauenschneiden und das Scheren der Tiere einmal jährlich. 2009 wurde 
nach Herdenkontrollen drei Schafhaltern schriftlich auferlegt, den entspre-
chenden Pflegemaßnahmen innerhalb einer gesetzten Frist nachzukommen. 
Die Durchführung wurde jeweils durch Nachkontrollen bestätigt. 
 
 
 

 
 

Abbildung 16:  Schaf mit deut-
lich überlangen Klauen, starke 
Fehlstellung der Zehenendge-
lenke aufgrund der unterlasse-
nen Klauenpflege 
 
Aufgrund wiederholter erhebli-
cher Verstöße gegen das Tier-
schutzgesetz wurde ein Tierhal-
teverbot angeordnet. 
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Abbildung 19:  Ganzjährige 
Freilandhaltung von Ziegen mit 
vorgegebenem Witterungs-
schutz 

Abbildung 18:  Festliegendes 
Schaf mit gebrochenem Vorder-
bein 

Abbildung 17:  Verletzungsträch-
tige Gegenstände im Zugangs-
bereich zum Unterstand 
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3.4 GEFLÜGELHALTUNGEN  
 
 
3.4.1 LEGEHENNEN 
 
Am problematischsten in Hinsicht auf den Tierschutz war immer die Haltung 
von Legehennen in konventionellen Käfigen. Mit Änderung der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung, Abschnitt Legehennenhaltung, wurde die Haltung 
von Legehennen in konventionellen Käfigen zum 01.01.2007 in Deutschland 
grundsätzlich verboten (EU-weites Verbot ab 2012). Möglich ist seitdem die 
Haltung in sogenannten ausgestalteten Käfigen, in Boden- und Freilandhal-
tung. 
 
Bis Ende 2006 wurden im Landkreis Northeim ca. 6.500 Legehennen in fünf 
Betrieben in konventionellen Käfigen gehalten. Vier Betriebe haben auf Grund 
der Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung die Hennenhaltung 
zwischenzeitlich aufgegeben. Ein Betrieb mit ehemals konventioneller Käfig-
haltung hat auf Bodenhaltung umgestellt. Dabei haben sich die Legehennen-
plätze von ca. 3.000 auf ca. 2.400 verringert. Ein Betrieb mit 3.000 Legehen-
nenplätzen hat schon vor dem 01.01.2007 von Käfig- auf Bodenhaltung umge-
stellt. 
 
Im Landkreis Northeim werden keine Legehennen in ausgestalteten Käfigen 
gehalten. 
 
 
3.4.2 MASTHÄHNCHEN  
 
Zum 01.10.2009 wurde die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung um den 
Abschnitt 4 „Anforderungen an das Halten von Masthühnern“ erweitert. Damit 
werden erstmals Mindestanforderungen an die Masthühnerhaltung in Betrie-
ben ab 500 Masthühnern verbindlich vorgegeben. Bis dahin gab es nur eine 
„Freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Masthühnern“ zwischen der Nieder-
sächsischen Geflügelwirtschaft und dem Land Niedersachsen. 
Im Landkreis Northeim haben wir derzeit sechs Masthühnerhalter mit insge-
samt ca. 207.000 Mastplätzen. Eine Baugenehmigung für einen Stall mit 
40.000 Mastplätzen wurde erteilt aber der Stall noch nicht realisiert. Ein Bau-
antrag für einen 40.000er Stall liegt vor und eine Bauvoranfrage zur Errichtung 
eines Betriebes mit 80.000 Mastplätzen wurde gestellt. Die Mast erfolgt als 
Lohnmast. 
 
Die Broilermast ist stark industrialisiert und straff durchorganisiert. Die Mäster 
im Landkreis Northeim sind zur Zeit alle vertraglich an die Wiesenhof GmbH 
gebunden. Die Masthühnerhaltung findet i. d. R. in großen Hallen in Gruppen 
von mehr als 10.000 Hühner statt. Der Stallboden ist mit Strohhäcksel einge-
streut. Außer den Futter- und Tränkeeinrichtungen gibt es keine weiteren 
Strukturelemente.  
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Je Maststall finden ca. sieben Umtriebe im Jahr statt. Die Tiere werden als 
Eintagsküken eingestallt. In der Regel findet nach 28 – 29 Tagen ein soge-
nannter „Vorgriff“ statt, bei dem bis zu einem Drittel der Masttiere rausgefan-
gen und mit ca. 1.600g Lebendgewicht zur Schlachtung gebracht wird. Der 
Rest wird noch weitere fünf bis sieben Tage bis auf über 2 kg Lebendgewicht 
gemästet und mit 34 – 35 Tagen zur Schlachtung gebracht.  
 
Maximal 72 Stunden vor dem Fangen und Verladen zur Schlachtung muss 
jeweils eine Schlachttieruntersuchung erfolgen, die von den Amtstierärzten 
des Landkreises Northeim durchgeführt wird. Dabei wird nicht nur der lebens-
mittelrechtliche Aspekt geprüft, sondern auch die Einhaltung der tierschutz- 
und tierseuchenrechtlichen Vorgaben.  
 
2008 wurden insgesamt 946.150 Masthühner einer Schlachttieruntersuchung 
unterzogen, 2009 waren es 1.024.440. Die letzten beiden Mastställe mit je 
40.000 Mastplätzen wurden erst Ende 2009 in Betrieb genommen. 
 
Durch die intensive Haltung und Mast der Masthühner ergeben sich zahlreiche 
Tierschutzprobleme, die größtenteils Systembedingt sind. Die Tierverluste in 
der Broilermast im Landkreis Northeim liegen zwischen 2 und 4 %.  
 
Die Besatzdichte darf nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in der 
Kurzmast (bis ca. 1.600 g) 35 kg/m² (=22 Tiere/m²) und in der Langmast (bis 
ca. 2.300 g) 39 kg/m² (=17 Tiere/m²) nicht überschreiten. Zum Ende der Mast 
ist bei diesen Besatzdichten der Stall „voll“, es sind kaum noch freie Bodenflä-
chen sichtbar. Das führt dazu, dass die Tiere zum großen Teil dicht beieinan-
der liegen. Dadurch werden zum einen die Tiere im Verhalten stark einge-
schränkt und die Bewegungsaktivität ist stark reduziert, zum anderen ist damit 
die Belüftung der Einstreu reduziert, was zum Anstieg der Feuchtigkeit führt 
und das Risiko von Schäden an Fußballen und Brust der Broiler erhöht.  
 
 

 
 

Abbildung 20:  Broiler-
mastbetrieb 
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4. ANLASSBEZOGENE KONTROLLE PRIVATER TIERHALTUNGEN 
 
Zu den Aufgaben des Amtstierarztes gehört in zunehmendem Maße die Bear-
beitung von Hinweisen über tatsächliche oder vermeintliche Mängel in privaten 
Tierhaltungen von Pferden, Hunden, Katzen, Kleinsäugern, Reptilien, Vögeln, 
Zierfischen und sonstigen Tieren. Hierbei geht in der Regel zunächst ein Hin-
weis aus der Bevölkerung z. B. durch Nachbarn, praktizierende Tierärzte, 
Tierschutzorganisationen oder Polizei beim Fachdienst Veterinärdienste ein. 
Besonders häufig werden Beschwerden über private Hunde- und Katzenhal-
tungen gemeldet. Nach sachgerechter Abwägung der eingegangenen Informa-
tion erfolgt eine unangekündigte, amtstierärztliche Kontrolle der Tierhaltung 
vor Ort. Diese muss dann zeitnah durchgeführt werden. Um die tatsächlichen 
Haltungsbedingungen feststellen zu können, müssen Tierhaltungen ggf. mehr-
fach angefahren werden, bevor der oder die Verantwortliche anzutreffen sind 
und die Vorwürfe überprüft werden können. Hierbei werden die vorgefundenen 
Haltungsbedingungen, der gesundheitliche Zustand und - bei Hunden das 
Verhalten gegenüber dem Tierbesitzer - beurteilt und dokumentiert. Der Tier-
halter oder die Betreuungsperson erhält die Gelegenheit, sich zu den Vorwür-
fen zu äußern und die Situation aus eigener Sicht zu schildern. Die Überprü-
fung privater Tierhaltungen kann bei nichteinsichtigen Tierhaltern sehr zeit-
aufwändig sein, da sie intensiver Überzeugungsarbeit bedarf. 
Die Rechtsgrundlagen für die Überprüfung und die daraus resultierenden 
Maßnahmen bilden neben dem Tierschutzgesetz, die Tierschutz-
Hundeverordnung sowie zahlreiche Gutachten des Bundes, der Länder oder 
renommierter Tierschutzorganisationen, beispielhaft seien hier die Leitlinien 
zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten des 
Bundesverbraucherschutzministeriums oder die Empfehlungen zur Haltung 
von Hauskatzen bzw. die Merkblätter für Tierhalter von Kleinsäugern der TVT 
genannt. 
 
Die Schwerpunkte der Überprüfung werden gebildet durch: 

· Haltungsbedingungen 
artgerechte Unterbringung, Platzangebot, Zustand der Haltungs-
einrichtung, Witterungsschutz, regelmäßige Reinigung 

· Ernährung 
Ernährungszustand des Tieres, artgerechte und ausreichende 
Futterversorgung, Wasserversorgung in ausreichender Qualität 
und Quantität, Fütterungshygiene 

· Pflege und Versorgung der Tiere 
Pflegezustand des Tieres, tägliche Versorgung, Auslauf und Be-
wegungsmöglichkeiten, ggf. Möglichkeiten zum Sozialkontakt, 
tierärztliche Versorgung (Präventivmaßnahmen und Behandlung 
im Krankheitsfall) 

· Verhalten 
Verhalten des Hundes gegenüber Tierhalter (z. B. ängstlich, un-
terwürfig, freundlich) 
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Tabelle 8:  Anzahl durchgeführter Kontrollen von privaten Tier haltungen 

im Zeitraum 2006 bis 2009 
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 89 112 120 135 
 
 
 
Sobald durch den Amtstierarzt mehr als geringfügige Mängel in der Unterbrin-
gung und Versorgung der Tiere festgestellt werden, ergibt sich hieraus die 
Notwendigkeit zur Durchführung von Nachkontrollen. In der Praxis zeigt sich 
leider immer wieder, dass einige Tierhalter aufgrund fehlender Einsicht oder 
finanzieller Möglichkeiten die geforderten Maßnahmen nicht oder unzurei-
chend erfüllen. In solchen Fällen sind weitere verwaltungsrechtliche Maßnah-
men und zusätzliche Nachkontrollen notwendig. Als ein Beispiel für die sehr 
zeit- und arbeitsintensive Bearbeitung von Tierschutzfällen in privaten Tierhal-
tungen soll hier ein Fall aus dem Jahr 2008/2009 genannt werden: Hierbei 
handelte es sich um eine gemeinsame Hunde- und Pferdehaltung von zwei 
Tierhaltern. Die betroffene Tierhaltung musste im genannten Zeitraum insge-
samt sechs mal vor Ort kontrolliert werden. Die Tierhalterinnen erhielten acht 
schriftliche Anordnungen zur Mängelabstellung. Hinzu kamen diverse Gesprä-
che. Letztendlich entzogen sich beide Personen weiteren verwaltungsrechtli-
chen Maßnahmen durch Umzug nach unbekannt. Sobald der neue Wohnort 
der Personen in Erfahrungen gebracht wird, erfolgt hiesigerseits eine Benach-
richtigung des zuständigen Veterinäramtes über die Verstöße gegen das Tier-
schutzgesetz. Unabhängig davon wurde gegen beide Personen ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. 
Besonders schwierig gestalten sich Mängelfeststellungen, wenn es nicht um 
bauliche Voraussetzungen oder Mängel im Pflege- und Ernährungszustand 
der Tiere geht, sondern z. B. bei Hunden um die Gewährleistung eines vorge-
schriebenen Auslaufs im Freien oder eines vorgeschriebenen Umgangs mit 
der Betreuungsperson. Hier ist eine eindeutige Beweißführung oftmals nicht 
möglich. Schwierig ist eine Beweisführung auch dann, wenn Hunde misshan-
delt worden sein sollen, da dies am Verhalten des Tieres nicht immer abgele-
sen werden kann. Erfahrungsgemäß verhalten sich die Hunde selbst nachdem 
sie vorher geschlagen oder gar misshandelt worden sind gegenüber dem 
Tierhalter anschließend wieder freundlich. Ebenfalls schwierig gestaltet sich 
die Beweislage, wenn freilebende Katzen von Tierschutzmängeln betroffen 
sind. Hier ist es in vielen Fällen nicht möglich den Eigentümer der Tiere zu er-
mitteln. Ohne einen konkreten Ansprechpartner kann in solchen Fällen nur an 
die Tierschutzvereine verwiesen werden, die herrenlose Tiere aufnehmen. Ge-
rade im Bezug auf Katzen sind die Aufnahmekapazitäten der Tierheime jedoch 
häufig erschöpft und es bestehen lange Wartelisten. 
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Ein in der Psychologie relativ neu beschriebenes, jedoch in der Tierschutzar-
beit schon lange bekanntes Phänomen ist das so genannte „Animal-Hording“. 
Ein „Animal-Horder“ ist ein „Tier-Sammler“, also eine Person, die ohne Be-
rücksichtigung ihrer finanziellen und wohnlichen Situation Tiere anschafft und 
dann mit der Versorgung heillos überfordert ist. Animal-Horder sind nicht in der 
Lage, die Haltungssituation realistisch einzuschätzen und somit meist völlig 
uneinsichtig. Die Grenzen, ab wann von Animal-Hording gesprochen werden 
muss, sind fließend. Derzeit sind im Landkreis Northeim mindestens fünf aktu-
elle Fälle dokumentiert. 
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Abbildung 21:  Verteilung der von Tierschutzkontrollen in private n Tier-

haltungen im Jahr 2009 betroffenen Tierarten 
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Tabelle 9:  Maßnahmen nach Kontrollen privater Tierhaltungen 
 
 2006 2007 2008 2009 
Belehrung 36 68 71 74 
Fristsetzung zur Män-
gelbeseitigung 29 33 30 32 

vorrübergehende Fort-
nahme 1 0 1 2 

dauerhafte Fortnahme 3 1 1 8 
Ordnungswidrigkeiten- 
oder Strafverfahren 3 2 3 2 

Tierhalteverbot 4 2 1 2 
 
 
Das folgende Bildmaterial aus Tierschutzfällen sollen verdeutlichen welche 
tierschutzrechtlichen Mängel in privaten Tierhaltungen festgestellt wurden. 
 

 
 
 

 

Abbildung 22 : Pferdehal-
tung, Weide stark ver-
schlammt, Boden im Zu-
gangsbereich zu den Trän-
keeimern völlig aufgeweicht 
 
Der Tierhalter wurde mit 
Fristsetzung aufgefordert, 
Teile der Weide zu befesti-
gen. 

Abbildung 23:  Hundehal-
tung, nicht artgerechte Form 
der Anbindehaltung, erhebli-
che Gefahr des Strangulie-
rens 
 
Nachdem die Tierhalterin in 
der gesetzten Frist die ge-
forderten Maßnahmen nicht 
umgesetzt hatte, wurden 
beide Hunde fortgenommen. 
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Abbildung 24:  Kleinsäu-
gerhaltung: mangelnde Fut-
ter- und Wasserversorgung, 
mangelnde Gesundheitsvor-
sorge, nicht artgerechte Un-
terbringung 
 
Aufgrund der Schwere der 
vorgefundenen Mängel kam 
es zur Fortnahme der Tiere 
und zu einer Strafanzeige. 
Ein Tierhalteverbot für 
Kleinsäuger wurde verfügt. 

Abbildung 25:  Pferdehal-
tung: mangelhafte Futter-
versorgung und Gesund-
heitsvorsorge  
 
Aufgrund des schlechten 
Gesamtzustandes der Pfer-
de wurde die Tötung durch 
Schlachtung vorgenommen. 

Abbildungen 26:  Unterseite 
eines Pferdehufs, mangeln-
de Hufpflege  
 
In der Tierhaltung wurden in 
mehreren Nachkontrollen 
zahlreiche Haltungsmängel 
festgestellt. Die Abstellung 
der Mängel wurde per Ver-
fügung angeordnet. Derzeit 
wird ein Tierhalteverbot ge-
prüft. 
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Abbildung 27:  unsachge-
mäße Einzäunung einer 
Pferdeweide, erhebliche 
Verletzungsgefahr durch die 
ausschließliche Verwendung 
von Stacheldraht 
 
Anordnung den Stacheldraht 
durch eine Litze zu erset-
zen. 
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4.1 TIERSCHUTZVEREIN - TIERHEIM 
 
Die Tierschutzvereine mit ihren Tierheimen in Northeim und Einbeck nehmen 
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe zum Schutz und Wohl der Tiere wahr. 
Ihre umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit gegen Missstände, insbesondere in 
der Hobbytierhaltung, stellt eine unverzichtbare Ergänzung zum amtlichen 
Tierschutz dar. Ein Teil der Tierschutzfälle werden durch die Vereine bereits 
im Vorfeld in enger Absprache mit dem Fachdienst Veterinärdienste sachge-
recht geklärt. 
 
Die Tierheime des Tierschutzvereins Northeim und Umgebung e. V. und des 
Einbecker Tierschutzvereins „Villa Wuff“ nehmen neben Fund- und herrenlo-
sen Tieren insbesondere die Tiere auf, die wegen tierschutzwidriger Haltungs- 
und Pflegezustände fortgenommen und anderweitig untergebracht und ge-
pflegt werden müssen. Fehlen Einrichtungen wie ein Tierheim, so gestalten 
sich erfahrungsgemäß amtlich notwendige Fortnahmen von Tieren, die in der 
Regel kurzfristig erfolgen müssen, schwierig, da geeignete Unterbringungs-
möglichkeiten mit sachkundigen Betreuern nicht zur Verfügung stehen und 
erst gesucht werden müssen. Darüber hinaus lassen sich dann die betreuen-
den Personen die Pflege und Unterbringung vergleichsweise teuer bezahlen. 
Hinzu kommt, dass der Landkreis Northeim verpflichtet ist, eine Quarantäne-
station z. B. für tollwutverdächtige Tiere vorzuhalten. Diese Einrichtung, die 
besondere bauliche Anforderungen erfüllen muss, wird im Tierheim in Nort-
heim vorgehalten. 
 

    
 
Abbildung 28 : Auf Anordnung fortgenommene und in den Tierheimen „Villa 

Wuff“ und Northeim untergebrachte Hunde 
 
 
Eine Übersicht über die zwischen 2006 und 2009 aus Tierschutzgründen auf-
genommenen Tiere in Northeim und Einbeck zeigt die Tabelle 10. Zu diesen 
Tieren zählen auch solche Tiere, die wegen schwerwiegender Tierschutzmän-
geln in der Pflege und Unterbringung auf Anordnung des Landkreises Nort-
heim hätten fortgenommen und untergebracht werden müssen. Das Tierheim 
übernimmt auch den Abtransport fortzunehmender Tiere, die ggf. notwendige 
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Vorstellung einzelner Tiere beim Tierarzt und sorgt nach Absprache mit dem 
Fachdienst Veterinärdienste für die Weitervermittlung. 
Anzumerken ist, dass seitens des Tierschutzvereins Northeim durch eine 
Kastrationsaktion bei wildlebenden Katzen im Sinne des vorbeugenden Tier-
schutzes in bestimmten Gemeinden die Nachzucht dieser Tiere deutlich redu-
ziert werden konnte. 
 
 
Tabelle 10:  Anzahl der im Zeitraum 2006 bis 2009 aus Tierschut zgründen 

aufgenommenen Tiere in den Tierheimen Northeim und Villa 
Wuff, Einbeck 

 
Tierheim Northeim Villa Wuff, Einbeck  

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
 

Hunde 
 

25 42 51 36 83 108 94 62 

 

Katzen 
 

34 62 32 117 - - - - 

 

Kleinsäuger 
 

23 36 18 17 102 114 132 124 

 

Sonstige 
 

1 - -- 4 - - - - 

 
 
Müssen auf Anordnung hin besonders geschützte oder exotische Tiere (z. B. 
Schlangen, Leguane, Agamen oder Schildkröten) untergebracht werden, sind 
diese in spezielle Auffangstationen z. B. des Naturschutzbund Deutschland e. 
V. (NABU) nach Leiferde zu verbringen. 
 

  
 
Abbildung 29:  In Wohnungen zurückgelassene exotische Tiere: links Leo-

pardgecko, rechts Kornnatter 
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5. AUSSTELLUNG VON GENEHMIGUNGEN NACH § 11 TIERSCHUTZGESETZ 
 
Zur Ausübung bestimmter gewerbsmäßiger Tätigkeiten sieht das Tierschutz-
gesetz eine Erlaubnispflicht vor. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um fol-
gende Tätigkeiten: 

· gewerbsmäßige Zucht von Wirbeltieren  
· gewerbsmäßiger Handel mit Wirbeltieren 
· Betreiben eines Tierheims oder einer ähnlichen Einrichtung (z. B. Tier-

pension) 
· Betreiben einer Einrichtung, in der Tiere zur Schau gestellt werden  
· Betreiben eines Reit- oder Fahrbetriebes 
· Ausbildung von Hunden zu Schutzzwecken 
· gewerbliche Bekämpfung von Wirbeltieren als Schädlinge 

 
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgeset-
zes enthält konkrete Vorgaben für die Durchführung des Erlaubnisverfahrens. 
Eine Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis ist, dass der Antragsteller 
die notwendige Sachkunde über die Haltung und Pflege der betroffenen Tier-
arten dem Amtstierarzt gegenüber nachgewiesen hat. Dies erfolgt in einem 
Sachkundegespräch oder durch Nachweis der Teilnahme an einem amtlich 
anerkannten Schulungskurs - z. B. beim Bundesverband für fachgerechten 
Natur- und Artenschutz (BNA) oder LAVES – für angehende Zoofachhändler. 
Die zweite Voraussetzung ist, dass die Räumlichkeiten und Einrichtungsge-
genstände vor Ort amtstierärztlich überprüft werden, um eine tierschutzrechts-
konforme Tierhaltung sicherzustellen. Drittens hat der Antragssteller seine Zu-
verlässigkeit nachzuweisen. In der Genehmigung werden exakt die Tierarten 
festgeschrieben, die gehalten bzw. gehandelt werden dürfen. Soweit möglich 
wird auch die Höchstzahl zu haltender/handelnder Tiere festgelegt. Außerdem 
beinhaltet die erteilte Genehmigung weitere Auflagen, die dem Schutz der Tie-
re dienen. Hierzu zählen unter anderem Vorgaben zur genauen Dokumentati-
on der Tierzahl, der Herkunft, evtl. durchgeführter tierärztlicher Maßnahmen, 
Vorgaben zur individuellen Kennzeichnung und Unterbringung der Tiere sowie 
zur regelmäßigen Weiterbildung des Tierhalters. 
 
 
 
Tabelle 11:  Anzahl durchgeführter Kontrollen im Rahmen der Ert eilung 

einer Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz im Zeitr aum 2006 
bis 2009 

 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 4 7 5 15 
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Genehmigungen nach § 11 Tierschutzgesetz wurden im Berichtszeitraum er-
teilt für: Hunde-, Katzen– und Reptilienzuchten, Hunde- und Katzenpensionen, 
Reit- und Fahrbetriebe einschließlich Kutschfahrten, einen Tierpark, ein 
Wolfsgehege, Zoofach- und Aquaristikfachgeschäfte, Damwildgehege und 
gewerblichen Schädlingsbekämpfer. 
 
 
 
Tabelle 12 : Anzahl der Nachkontrollen in Zoofachgeschäften 
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 5 4 4 5 
 
 
 
Einrichtungen mit Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz unterliegen vorge-
schriebenen Kontrollen, wobei die Häufigkeit der Überprüfungen stark von der 
Art der Tätigkeit abhängt. Eine intensive Kontrolltätigkeit ist insbesondere bei 
Zoofachgeschäften notwendig, da hier oftmals eine Vielzahl unterschiedlicher 
Tierarten mit verschiedenen Anforderungen an Unterbringung und Versorgung 
gehalten werden. Außerdem zeichnet sich in den letzten Jahren eine steigen-
de Tendenz zum Angebot exotischer Tiere mit speziellen Haltungsanforderun-
gen ab. Durch regelmäßige, intensive Beratung der Betreiber, notfalls aber 
auch durch konsequenten Auflagen und Ahndung festgestellter Mängel kann 
gewährleistet werden, dass Tiere in Zoohandlungen nicht „als bloße Ware“ 
betrachtet, sondern die Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorgaben sicherge-
stellt werden. Zoofachhandlungen müssen eine Vorbildfunktion haben und 
Tierhalter beim Kauf von Tieren bezüglich tiergerechter Haltung und Versor-
gung sachgerecht beraten. 
 
 

 
 
 

Abbildung 30:  nicht artge-
rechte Haltung von Zwerg-
wachteln in einem Zoofach-
geschäft: Käfig unsauber, Kä-
figeinrichtung teilweise defekt, 
Vergesellschaftung mit nicht 
geeigneten anderen Vogelar-
ten 
 
Mündliche Aufforderung zur 
umgehenden Mängelbeseiti-
gung- 
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Abbildung 31 : nicht artge-
rechte Haltung von Farbrat-
ten in einem Zoofachge-
schäft: Käfig ohne Rück-
zugs- und Versteckmöglich-
keiten, keine Klettermöglich-
keiten 
 
Nach mündlicher Aufforde-
rung umgehende Mängelbe-
seitigung erfolgt. 

Abbildung 32:  Kleinsäuger 
in nicht tiergerechtem Glas-
gefäß ohne seitliche Belüf-
tung, ohne Rückzugsmög-
lichkeiten, Tierüberbesatz 
 
Nach mündlicher Anordnung 
sind die Glasgefäße zu ent-
fernen und tiergerechte Kä-
fige zu verwenden. 

Abbildung 33:  Acht 
nymphensittichgroße 
Ziervögel in einem für 
maximal vier Vögel aus-
gelegten Verkaufskäfig 
 
Nach mündlicher Anord-
nung ist die Zahl der ge-
haltenen Tiere sofort zu 
reduzieren. 
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6. KONTROLLEN ZUM SCHUTZ VON TIEREN BEIM TRANSPORT 
 
Der Transport von Tieren jeglicher Art wird durch das Tierschutzgesetz, die 
EU-Verordnung 1/2005 sowie die nationale Tierschutz-Transportverordnung 
geregelt. 
 
Gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung 1/2005 müssen Transportunter-
nehmer zugelassen werden. Im Jahr 2008/2009 wurden acht Viehhändler als 
Transporteure für Fahrten bis acht Stunden und ein Viehhändler als Langzeit-
transporteur (über acht Stunden) zugelassen. Da alle wirtschaftlich begründe-
ten Tiertransporte über 65 km Entfernung zulassungpflichtig sind, unterlagen 
2008 und 2009 insgesamt 164 Landwirte bzw. Pferdehalter dieser Vorschrift. 
Im Rahmen der Zulassungen wurden Sachkundeschulungen durchgeführt so-
wie die Transportfahrzeuge auf ihre tierschutzrechtliche Eignung hin überprüft. 
 
Sämtliche Tiertransporte in Drittländer oder EU-Mitgliedstaaten sind vor der 
Verladung amtstierärztlich zu überprüfen. Dabei handelt es sich um wöchentli-
che Abfertigungen von Kälbern zur Mast in die Niederlande oder nach Frank-
reich von einer EU-zugelassenen Kontrollstelle in Kreiensen. Des weiteren 
werden von der EU-zugelassenen Sammelstelle in Northeim regelmäßig tra-
gende Zuchtrinder der Zuchtrinderorganisation Masterrind u. a. nach Spanien, 
Kroatien, Griechenland, Italien, Marokko oder Russland tierschutzrechtlich ab-
gefertigt. 
 
Vor Beginn der Verladung prüft der Amtstierarzt die Transportfähigkeit jedes 
Tieres. Kranke Tiere, wie z. B. Tiere mit schweren Lahmheiten, gestörtem All-
gemeinbefinden oder Verletzungen dürfen nicht transportiert werden. Aber 
auch zu junge Tiere oder Tiere im fortgeschrittenen Stadium der Trächtigkeit 
(> 90%) sind vom Transport auszunehmen. Des weiteren sind für jede Tierart 
und jede Altersgruppe spezifische Anforderungen an Trinkwasserversorgung, 
Einstreu, Verladedichte und Gruppenzusammenstellung einzuhalten. Zusätz-
lich werden der Zustand des Transportfahrzeugs (z. B. funktionsfähige Tränke, 
Beleuchtung, Lüftung, Reinigung und Desinfektion) und die erforderlichen 
Transportpapiere (z. B. Zulassungsunterlagen, Sachkundenachweise, Notfall-
pläne, Dokumentation der Fahrzeugreinigung) geprüft. Auch die Planung der 
Route durch den Transporteur wird gegengeprüft und hinsichtlich der Plausibi-
lität, Einhaltung der maximalen Transportdauer und geplanten Ruhepausen 
beurteilt. Eine besondere Herausforderung stellt hierbei die Planung von 
Langzeittransporten milchgebender Kühe dar, da diese Tiere in regelmäßigen 
Zeitintervallen (zwölf Stunden) gemolken werden müssen. Zu diesem Zweck 
ist die Transportroute so zu wählen, dass EU zugelassene Entladestellen mit 
Melkeinrichtungen von ausreichender Kapazität angefahren werden.  
Jede Abfertigung eines Tiertransportes ist in das EU-weite Überwachungssys-
tem Trade Control and Expert System (TRACES) einzugeben, damit das Emp-
fänger- bzw. Durchfahrtsland vorab über den anstehenden Tiertransport in-
formiert wird. In den EU-Empfängerländern finden dann stichprobenweise amt-
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liche Kontrollen der eingetroffenen Tiertransporte statt. Dabei festgestellte 
Mängel werden über eine EU-Zentralstelle dem jeweiligen Abfertigungsland 
mitgeteilt mit der Aufforderung, dazu Stellung zu nehmen. 
Der gesamte Transportverlauf ist zusätzlich durch den Beförderer zu doku-
mentieren und nach Abschluss dem Fachdienst Veterinärdienste erneut zur 
tierschutzrechtlichen Prüfung vorzulegen. 
 
Des weiteren werden sämtliche Anlieferungen von Tieren zu Auktionsveran-
staltungen in Northeim amtstierärztlich kontrolliert. Sonstige Tiertransporte des 
fließenden Verkehrs werden stichprobenartig in Zusammenarbeit mit der Poli-
zei, dem Zoll und dem Bundesamt für Güterverkehr durchgeführt. Anlieferun-
gen von Schlachttieren zu Schlachtstätten unterliegen ebenfalls der tierärztli-
chen Überprüfung. 
Im Rahmen der Amtshilfe werden die Amtstierärzte durch die Polizei angefor-
dert, um tierschutzrelevante Mängel bei überprüften Tiertransporten zu begut-
achten und weitere Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten. So geschehen im 
Sommer 2009, als auf einem in der Sonne abgestellten Transportfahrzeug 
verendete Schweine vorgefunden wurden. Die hinzugezogenen Amtstierärztin 
hat gegenüber dem Fahrer angeordnet, dass ohne weitere Zuladung die 
nächstgelegene Sammelstelle anzufahren, der Transport zu entladen und die 
Tiere dort zu versorgen sind. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. 

 
 

Tabelle 13:  Anzahl durchgeführter Fahrzeugkontrollen  
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 208 282 259 269 
 
 
 
 
 
Tabelle 14:  Anzahl überprüfter Tiere 

 
 2006 2007 2008 2009 
Schweine 169 -- -- 30 
Rinder 1874 10 992 16 669 15 907 
Equiden 12 31 21 33 
Schafe/Ziegen 180 1 -- 32 
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Art der Maßnahmen bei Transportkontrollen: 

· Feststellung von tierschutzrelevanten Mängeln, Abfertigung des Trans-
portes, Belehrung des Tierhalters bzw. der Betreuungsperson 

· Feststellung von tierschutzrelevanten Mängeln, Abfertigung des Trans-
portes, schriftliche Fristsetzung zur Mängelbeseitigung 

· Feststellung von tierschutzrelevanten Mängeln, Transport wurde nicht 
abgefertigt, schriftliche Fristsetzung zur Mängelbeseitigung 

· Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahrens 
· Informationsweiterleitung bei festgestellten Verstößen an die für die Zu-

lassung des Transportunternehmens zuständige Behörde (falls nicht im 
Landkreis Northeim ansässig) 

· Entzug der Transporterlaubnis 
 
 
 
Tabelle 15:  Anzahl festgestellter Verstöße bei Transportkontro llen 
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 18 31 15 18 
 
 
 
 
Tabelle 16:  Art und Anzahl der in den Jahren 2006 bis 2009 fes tgestellten 

tierschutzrelevanten Mängel bei Tiertransporten 
 

kontrollierte Transporte 1018 
Transporte ohne Beanstandung 936 
Transporte mit Beanstandung 82 
  

Witterungsschutz 
z. B. Bauweise des Fahrzeugs, Belüftung, 
Klimaanlage etc. 

2 

Einstreu 
zur Wärmeisolierung, Polsterung und zum 
Auffangen von Ausscheidungen 

3 

Transportfähigkeit 
Gesundheitszustand und Alter der Tiere. 

13 

Abtrennungen, Anbindungen 
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Witterungsschutz: Bauweise des Fahrzeugs, Klimaanlage, Belüftung etc.

Einstreu: zur Wärmeisolierung, Polsterung und zum Auffangen von
Ausscheidungen 
Transportfähigkeit: Gesundheitszustand, Alter

Trennung, Anbindung

Ladedichte

 
Abbildung 34:  Art und Anzahl der in den Jahren 2006 bis 2009 fest ge-

stellten tierschutzrelevanten Mängel bei Tiertransp orten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 35:  Verendetes 
Schwein auf Transporter, 
Todesursache Kreislaufver-
sagen aufgrund ungenü-
gender Klimatisierung und 
Wasserversorgung bei zu 
hoher Ladedichte 
 
Das sofortiges Entladen und 
Versorgen der Tiere wurde 
angeordnet. Ein Strafverfah-
ren wurde eingeleitet. 
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Abbildung 36:  Unzureichend 
gereinigter Rindertransporter bei 
Autobahnkontrolle 2009 
 
Reinigung und Desinfektion wur-
de angeordnet, fachliche Stel-
lungnahme und Abgabe an die 
für die Betriebsstätte des Trans-
porteurs zuständige Behörde 

Abbildung 37 : Defektes Trenn-
gitter zur Unterteilung eines 
Transportfahrzeugs, erhebliche 
Verletzungsgefahr 
 
Der unverzügliche Austausch 
des Trennelements vor Beladen 
des LKW wurde angeordnet. 
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7. KONTROLLEN VON ZIRKUSBETRIEBEN  
 
Zirkusbetriebe mit Tierhaltung bedürfen einer tierschutzrechtlichen Erlaubnis. 
Diese darf nur erteilt werden, wenn der Tierhalter die notwendige Sachkunde 
und Fähigkeit im Umgang mit allen mitgeführten Tierarten gegenüber dem 
Amtstierarzt nachgewiesen hat. Die auf der Gastspielreise mitzuführende Er-
laubnis beinhaltet den Namen der verantwortlichen Person, Angaben zu allen 
mitgeführten Tieren, den abgenommen Transport- und Haltungsbedingungen 
sowie die amtstierärztlichen Prüfvermerke der jeweiligen Vor-Ort-Kontrollen. 
Zirkusbetreiber sind des weiteren verpflichtet, den Gastspielort vorab dem zu-
ständigen Veterinäramt mitzuteilen, was erfahrungsgemäß nur unzureichend 
erfolgt. Zur Verbesserung der tierschutzrechtlichen Überwachung von Zirkus-
unternehmen wurde 2009 seitens des Bundes eine Zirkuszentralregisterver-
ordnung erlassen, an die sich ein EDV-gestütztes bundesweites Überwa-
chungsprogramm anschließt. 
Im Landkreis Northeim hatte bis zum Jahr 2008 eines der führenden deut-
schen Tierzirkusunternehmen sein festes Winterquartier mit Stallungen für alle 
Tiere. Die Tierhaltung dieses Unternehmens konnte 20 Jahre lang im Winter-
quartier und an verschiedenen Gastspielorten amtstierärztlich begleitet wer-
den. 
 
Grundlage für die tierschutzrechtliche Beurteilung der Tierhaltung im Zirkus ist 
die von einem Sachverständigengremium beim Bundeslandwirtschaftministe-
rium erarbeiteten „Zirkustierleitlinie“. Aus dem Landkreis Northeim waren in 
dieser Arbeitsgruppe der renommierte Tierlehrer Gerd Siemoneit sowie der 
Amtstierarzt Dr. Orban vertreten. 
Nach dem Grundsatz dieser Leitlinie dürfen im Zirkus nur Tiere mitgeführt wer-
den, mit denen regelmäßig in Proben und Vorführungen gearbeitet wird. Das 
Mitführen reiner Schautiere wird abgelehnt. Inzwischen wird von einem 
Grossteil der Bevölkerung das Halten, besonders von Wildtieren im Zirkus, 
sehr kritisch gesehen und politische Initiativen haben ein Verbot des Mitfüh-
rens von Wildtieren gefordert. 
 
Aus Sicht der amtstierärztlichen Überwachung ist festzustellen, dass die Hal-
tung bestimmter Wildtierarten z. B. von Elefanten sehr hohe Anforderungen an 
die Betreuung und an den Umgang mit den Tieren stellt und das ganzjährig 
ein festes Stammquartier vorhanden sein muss, wo ggf. erkrankte und nicht 
transportfähige Tiere zeitweise zu halten sind. Können diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt werden, sollte auf das Mitführen von Elefanten in Zirkussen ver-
zichtet werden. Probleme bereiten nicht solide finanzierte Zirkusunternehmen 
und solche, die nicht Willens sind, tierschutzrechtliche Anordnungen, z. B. Er-
richtung eines Auslaufes oder Durchführung von Hufpflegemaßnahmen bei 
Pferden nachzukommen. Während sich Auflagen zur Verbesserung der Hal-
tungseinrichtungen häufig aufgrund der kurzen Gastspielzeiten an einem Ort 
nicht umsetzen lassen, ist dies bei Auflagen zur Pflege und Versorgung der 
Tiere auch kurzfristig möglich. In schwerwiegenden Fällen sind weitergehende 
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Maßnahmen wie z. B. die Fortnahme von Tieren ggf. auch unter Ersatzvor-
nahme anzuordnen, was sich jedoch in der Praxis schwer umsetzen lässt. Von  
 
verwaltungsrechtlichen Maßnahmen brauchte anlässlich der Kontrollen an 
verschiedenen Gastspielplätzen im Landkreis Northeim in den letzten drei Jah-
ren kein Gebrauch gemacht zu werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 38:  nicht artge-
rechte Haltung eines Braun-
bären, aufgrund der reizar-
men und strukturlosen Un-
terbringung hat dieser Bär 
bereits eine Verhaltensstö-
rung (Belecken der Käfig-
stangen) entwickelt 

Abbildung 39:  Beispiel für 
eine artgerechte Unterbrin-
gung von Großkatzen in ei-
nem sehr gut strukturiertem 
Außengehege 
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8. FACHLICHE STELLUNGNAHMEN ZU BAUANTRÄGEN FÜR STALLBAUTEN UND 

NATURSCHUTZRECHTLICHE TIERGEHEGEGENEHMIGUNGEN 
 
Geplante Neubauten von Stallanlagen oder Neueinrichtungen von Tiergehe-
gen werden durch den Amtstierarzt auf Tiergerechtheit und Erfüllung der Tier-
schutzvorschriften hin geprüft. In vielen Fällen ist eine amtstierärztliche Stel-
lungnahme bereits anhand der eingereichten Unterlagen möglich, bei größe-
ren Anlagen, wie z. B. den Bau eines Schweinestalles mit 14.000 Ferkelplät-
zen (2009) ist eine Beratung vor Ort notwendig. 
Schwerpunktmäßig werden folgende Punkte in die Beurteilung einer Hal-
tungseinrichtung einbezogen: 

· Haltungsform 
· Platzangebot,  
· Absonderungsmöglichkeiten im Stall, 
· Beleuchtung und Tageslichteinfall,  
· Belüftung,  
· Witterungsschutz und ggf. Wärmedämmung, 
· Unbedenklichkeit der Baumaterialien, 
· Alarmanlage / Notstromaggregat. 

 
 
 
 
 
 
Tabelle 17:  Anzahl der fachlichen Stellungnahmen zu Bauanträge n und 

Gehegegenehmigungen 2006 bis 2009 
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 10 14 14 13 
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9. SCHLACHTTIERUNTERSUCHUNGEN EINSCHLIEßLICH SCHLACHTGEFLÜGEL-

UNTERSUCHUNGEN 
 
Sämtliche zur Schlachtung vorgesehenen Tiere werden kurz vor der Schlach-
tung einer Untersuchung durch amtliche Tierärzte oder Fachassistenten unter-
zogen. Die Rechtliche Grundlagen bilden hierbei das Tierschutzgesetz, die 
Tierschutz-Schlachttierverordnung, VO (EG) 854/2004 und VO (EG) 136/2004; 
die jährliche Berichterstattung erfolgt gemäß Fleischuntersuchungsstatistik-
VO.  
Die Lebenduntersuchung des Schlachtgeflügels durch den Amtstierarzt erfolgt 
jeweils kurz vor dem Verbringen der Tiere in den Mastbetrieben. 
Im Rahmen der Schlachttieruntersuchung wird nicht nur bewertet, ob das Tier 
als Lebensmittel unbedenklich erscheint und somit zur Schlachtung zugelas-
sen wird, sondern es werden auch tierschutzrelevante Mängel festgestellt. 
Hierbei handelt es sich in erster Linie um Verstöße gegen das Tierschutzge-
setz, die unmittelbar mit dem Transport zur Schlachtstätte in Verbindung ste-
hen, wie z. B. der Transport nicht transportfähiger Tiere, zu hohe Verladedich-
te, unsachgerechte Ver- und Entladung. Es ist aber auch möglich durch die 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung Hinweise auf bereits länger zurücklie-
gende Verstöße zu erhalten, wie z. B. ungenügender Ernährungs- oder Pfle-
gezustand der angelieferten Tiere, starker Parasitenbefall oder unbehandelte 
Klauenerkrankungen. 
 
Tabelle 18:  Anzahl der durchgeführten Schlachttieruntersuchung en 
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 19.696 19.281 20.848 21.981 
 
Tabelle 19:  Anzahl der durchgeführten Lebenduntersuchungen bei   
                    Schlachtgeflügel  
 
Jahr 2006 2007 2008 2009 
Anzahl 668.250 675.350 946.150 1.024.440 
 
 

 
 

Abbildung 40:  Bei der tierärztliche 
Schlachttieruntersuchung festge-
stellte tierschutzrelevante Schäden 
(Sau mit offenen Wunden an Vor-
der- und Hinterbeinen) 
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10. ANLAGE : RECHTLICHE GRUNDLAGEN  
 
EU-Recht 
 
Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen 
Tierhaltungen vom 19.06.1978. Amtsblatt Nr. L 323, BGBl 1978 II, S. 113 
 
Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Schlachttieren vom 
10.07.1979. BGBl 1983 II, S. 770 ETS 102 
 
Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Heimtieren vom 13.11.1987. 
BGBl 1991 II, S. 402 ETS 125 
 
Europäisches Übereinkommen vom 10.03.1976 zum Schutz von Tieren in 
landwirtschaftlichen Tierhaltungen (Gesetz vom 25.01.1978). BGBl 1978 II,  
S. 113, ETS 087 Änderung, BGBl 1994 II, S. 1350, ETS 145 
Empfehlung in bezug auf Schafen. BAnz. 2000 Beilage 89a 
Empfehlung in bezug auf Hausgänse. BAnz. 2000 Beilage 89a 
 
RL 98/58/EG vom 20.06.1998  
über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere. ABl EG Nr. L221, S. 23 geän-
dert durch ABl EU Nr. L122, S. 1, ABl EG L19, S. 51 
 
RL 99/74/EG vom 19.06.1999 
zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen. ABl 
EG Nr. L203, S 53 
 
RL 2006/778/EG vom 14.11.2006 
Mindestanforderungen an die Erfassung von Informationen bei Kontrollen von 
Betrieben, in denen landwirtschaftliche Nutztiere gehalten werden. ABl Nr. 
L314 v. 15.11.06, S. 39 
 
RL 2007/43/EG vom 28.06.2007 
Mindestanforderungen für den Schutz von Masthühnern. ABl EU Nr. L182,  
S. 19 
 
RL 2008/119/EG vom 18.12.2008 
Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern. ABl L10 vom 15.09.2008, 
S. 7 - 13 
 
RL 2008/120/EG vom 18.12.2008 
Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen. ABl L42 vom 
16.02.2008, S. 63 
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VO (EG) 639/2003 vom 09.04.2003 
mit Durchführungsbestimmungen zur VO (EG) 1254/1999 des Rates hinsicht-
lich des Schutzes lebender Rinder beim Transport als Voraussetzung für die 
Gewährung von Ausfuhrerstattungen. ABl Nr. L093 vom 10.04.2003,  
S. 10 - 17 
 
VO (EG) 882/2004 über die amtliche Kontrolle der Überprüfung der Einhaltung 
des Lebensmittel- und Futtermittelsrecht sowie der Bestimmungen über Tier-
gesundheit und Tierschutz. ABl L159 vom 30.04.2004, S. 1 
 
VO (EG) 1/2005 vom 22.12.2005 
über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden 
Vorgängen. ABl EG Nr. L003 vom 05.01.2005, S. 1 - 37 
 
VO EG 1099/2009 vom 24.09.2009 
zum Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung. ABl L303/1 vom 18.11.2009 
 
 
Nationales Recht 
 
Grundgesetz (Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 26.06.2002) 
(Art.20a). BGBl 1949, S. 1 
 
Bürgerliches Gesetzbuch (§ 90a, § 251 Abs. 2, § 903). BGBl I 2002, S. 42, 
2909, 2003 I 738 
 
Tierschutzgesetz vom 18.03.2006, zuletzt geändert am 15.07.2009. BGBl I 
2006, S. 1206, 1313 
 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes 
vom 09.02.2000. BAnz. Nr. 36a vom 22.02.2002 
 
Verordnung über die Meldung zu Versuchszwecken oder zu anderen bestimm-
ten Zwecken bestimmter Wirbeltiere (Versuchstier-Meldeverordnung) vom 
12.11.1999. BGBl I, S. 2156 
 
Tierschutzhundeverordnung vom 14.05.2001. BGBl 2001, S. 838 
 
Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeu-
gung tierischer Produkte gehaltenen Tiere bei ihrer Haltung (Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung) vom 22.08.2006, zuletzt geändert am 
08.10.2009. BGBl I, S. 2043, Änderung BGBl I, S. 3223 
 
Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung 
und Tötung (Tierschutz-Schlachtverordnung) vom 03.03.1997, zuletzt geän-
dert am 13.04.2006. BGBl I, S. 855 
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Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport und zur Durchführung der 
VO (EG) 1/2005 (Tierschutz-Transportverordnung) vom 11.02.2009. BGBl I 
2009, S. 375 
 
 
Empfehlungen, Gutachten, Leitlinien auf Bundesebene : 
 
Leitlinien: Tierschutz im Pferdesport 
BMELV, 01.11.1992 
 
Gutachten: Haltung von Papageien 
BMELV, 10.01.1995 
 
Gutachten: Haltung von Greifvögeln und Eulen 
BMELV, 10.01.1995 
 
Gutachten: Mindestanforderungen an die Haltung von Kleinvögeln 
BMELV, 10.06.1996 
 
Gutachten: Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren 
BMELV, 10.06.1996 
 
Gutachten: Haltung von Straußenvögeln außer Kiwis 
BMELV, 10.09.1996 
 
Gutachten: Haltung von Terrarientieren 
BMELV, 10.01.1997 
 
Leitlinien: Tierschutzgerechte Haltung von Wild in Gehegen 
BMELV 
 
Gutachten: Haltung von Zierfischen (Süßwasser) 
BMELV, 30.12.1998 
 
Leitlinien: Tiere von Zirkusbetrieben 
BMELV, 15.10.20000 
 
Gutachten: Auslegung von § 11b des Tierschutzgesetzes (Qualzuchten) 
BMELV, 26.10.2005 
 
Leitlinien: Ausrichtung von Tierbörsen 
BMELV, 01.06.2006 
 
Leitlinien: Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten 
BMELV, 09.06.2009 
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Handbuch Tierschutzüberwachungen in Nutztierhaltungen, Länderarbeits-
gruppe, Stand 20.02.2009 
 
Handbuch Tiertransporte, Länderarbeitsgruppe, Stand 20.02.2009 
 
 
Niedersächsisches Recht: 
 
Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden vom 12.12.2002, zu-
letzt geändert am 30.10.2003. Nds. GVBl Nr. 1/2003, S. 2, geändert: Nds. 
GVBl Nr. 25/2003, S. 367 
 
Tierschutz Anforderungen an die Straußenhaltung. Nds. MBl Nr. 47/2008,  
S. 1128, Runderlass des ML vom 12.11.2008 
 
 
Empfehlungen, Gutachten, Leitlinien auf Landesebene : 
 
Empfehlungen zur Freilandhaltung von Pferden 
herausgegeben durch das Nds. Ministerium für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 1. Auflage März 1999 
 
Empfehlungen für die ganzjährige und saisonale Weidehaltung von Rindern 
herausgegeben durch das Nds. Ministerium für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 1. Auflage Januar 1997 
 
Tierschutzleitlinie für die Milchkuhhaltung 
herausgegeben durch das Nds. Ministerium für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 1. Auflage Mai 2007 
 
Empfehlungen für die ganzjährige und saisonale Weidehaltung von Schafen 
herausgegeben durch das Nds. Ministerium für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 3. Auflage März 2009 
 
Niedersächsische Leitlinien für die Haltung von Dam- und Sikawild
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11. GLOSSAR  
 
 
BNA Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz 
 
 
EG      Europäische Gemeinschaft 
 
 
EU Europäische Union 
 
 
HIT Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere 
 
 
LAVES Landesamt für Verbraucherschutz- und  
 Lebensmittelsicherheit, Oldenburg 
 
 
NLT Niedersächsischer Landkreistag 
 
 
NABU Naturschutzbund Deutschland e. V.  
 
 
TRACES EDV-Tierseuchenüberwachungssystem  
 “Trade Control and Expert System” 
 
 
TVT Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz 
 
 
VO Verordnung 
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